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K I » M s W o r t » M W e g e h l l n 

Der stimmfähige Bürger sollte bereits genügend über die 
V e r w e r f l i c h k e i t des Begehrens auf Festsetzung des 
Höchstzinsfußes von 3H % bei landwirtschaftlichen Grund-
stücken aufgeklärt sein. 

Es lohnt sich aber ein letztes Wort der Warnung. „Wie 
man sich bettet, so liegt man!" Dieser Spruch gilt auch für 
die Gesetzgebung. Gesetze werden nicht für den Tag gemacht, 
sondern auf längere Frist. 

Und Hypothekargesetze dürfen unter keinen Umständen 
einem raschen Wechsel unterzogen werden, 

denn an einer guten Hypothekargesetzgebung hängt zu einem 
großen Teil der K r e d i t d e s L a n d e s . 

Und darum ist die Frage für Obwalden berechtigt: warum 
einen Zustand ändern, der sich v o l l u n d g a n z b e -
w ä h r t h a t ? — Die Belastungsgrenze hat in Obwalden 
zum größten Nutzen unserer Landwirtschaft eine abnormale, 
schwere Verschuldung verhindert. I n der ganzen Schweiz 
werden wir um diese Institution beneidet. Es gibt Kantone, 
in denen die Landwirtschaft fast allgemein bis über die 
Kamine hinaus in Grundpfandschulden steckt, weil Schuld-
briefe errichtet werden konnten, solange sie überhaupt eine 
Bank oder ein Privater mit oder ohne Einschlag oder, was 
am meisten vorkam, mit Bürgschaft, annahm. Man kann sich 
vorstellen, welchen Zinssatz ein solcher Schuldner für seine 
Schwanzhypotheken bezahlen muß. Luzern hat die Belastungs-
grenze letztes^ahr eingeführt, und der Bund hat mit seinem 
neuen „Bodenrecht" sie für die ganze Schweiz vorgeschrieben! 

I n dieser Tatsache liegt doch ein bester Beweis für die 
weise Vorsicht unserer Staatsmänner, die um die Mitte des 
vorigen Jahrhunderts schon etwas geschaffen haben, was 
cmdere h e u t e a l s g u t a n e r k e n n e n m ü s s e n . 

Ein zweiter wesentlicher Schutz für die Landwirtschaft liegt 
in der E r s c h w e r u n g d e r K ü n d b a r k e i t . Die alten 
Obwaldner Gülten sind nur je auf Martini und nur in zehn 
gleichen Raten kündbar. Zum großen Unterschied in andern 
Kantonen, in denen der Titel nach 5 oder 6 Jahren auf 
Kündigung hin ganz z u r R ü c k z a h l u n g kommen muß. 
Findet der Mann keinen neuen Käufer, so ist er gezwungen, 
weil das ganze Kapital auf e i n m a l fällig wird, E i n -
schlag zu gewähren. Daher der lebhafte Gültenhandel in 
diesen Kantonen, wo die Gültenhändler reich und die Bauern 
arm werden. Auch diese „Einrichtung" kennen wir in Obwal-
den nicht. Die Gültenhändler im anrüchigen Sinn sind seit 
der Gründung der Kantonalbank verschwunden. Der Schuld-
ner, wenn ihm ein Titel gekündet wird, bei Altgülten auf 
10 Jahre und bei Schuldbriefen auf 5 Jahre, so hat er Z e i t 
sich u m z u s e h e n , um den Titel entweder bei einer Bank 
oder einer Verwaltung oder bei einem Privaten unterzubrin-
gen. E r m u ß k e i n e n V e r l u s t e r l e i d e n . Gerade 
wegen der erschwerten Kündigung (10 Jahresraten bei Alt-
gülten) wird sie wenig angewendet, weil es dem Gläubiger 
unangenehm ist, zehn Jahre auf das Geld warten zu müssen. 
Auch diese erschwerte Kündigung ist für den Landwirt ein 
trefflicher Schutz. 

Und nun der Kern der Sache: Der M a x i m a l z i n s -
f u ß . Das bisherige Gesetz schreibt nicht vor, jeder Titel 

m ü s s e zu 5°/° verschrieben werden, nein, das Gesetz ver-
langt nur, d a ß k e i n T i t e l ü b e r 5"/« geschrieben wer-
den darf. U n t e r 5 % können sich die Parteien (Gläubiger 
und Schuldner) nach Belieben verständigen. — Der Zinsfuß 
unter 5 °/o ist vollständig in das Belieben des Schuldners 
gelegt. 

Wenn heute ein Bauer sein Grundstück neu schätzen läßt 
und er ist in die Lage versetzt, z. B. noch Fr. 10 000.— 
Schuldbriefe innert den 80 °/o der Schätzung errichten zu 
können, so kann er diese Schuldbriefe verschreiben lassen zu 
2, 3, 4 oder 5°/o m i t a l l e n b e l i e b i g e n Z i n s -
s ä t z e n , die bis 5 °/o liegen. — I st d a s n i ch t v o l l e 
F r e i h e i t ? Will sich nun der Bauer durch eine leicht-
fertige Gesetzesänderung z w i n g e n l a s s e n , daß er in 
Zukunft nur mehr Titel zu 3 ^ % verschreiben lassen darf? 
Das heißt man die Handlungsfreiheit des Einzelnen un-
gebührlich und zu seinem Schaden einschränken. 

Wenn die Behörden einen solchen Gesetzesvorschlag brin-
gen würden, würde es heißen, wir brauchen keinen „Hypo-
thekarvogt", wir wollen frei sein in der Festsetzung des Zins-
satzes! Die vorgeschlagene Neuerung bedeutet aber in Tat 
und Wahrheit eine B e v o r m u n d u n g der Bauersame im 
Hypothekarwesen. 

Nehme man auch ein praktisches Beispiel. Ein Vater stirbt, 
der älteste Sohn kann das Heimwesen zum Ertragswerte, d. h. 
zu einem billigen und anständigen Preis inkl. Vieh und Fahr-
habe übernehmen. Es sind noch Geschwister vorhanden. Diese 
müssen ausziehen und sich das Brot anderwärts verdienen, sie 
erhalten ihre Erbanteile in Form von Schuldbriefen auf dem 
Heimwesen. Diese Briefe müßten künftig zu 3% % verschrie-
ben werden. W ä r e d a s b i l l i g u n d r e c h t ? Es wäre 
nicht statthaft, einen Zinssatz von z. B. 4 % festzusetzen! Die 
Folge solcher Ungerechtigkeiten wäre sicher die rasche Kündi-
gung solcher Titel durch die wegziehenden Kinder! Man soll 
doch gerade in einem solchen Falle den Kindern d i e F r e i -
h e i t l a s s e n , den Zinssatz nach ihrem Belieben bis zu 5 % 
festzusetzen. 

Obwalden wäre in der ganzen Schweiz der einzige 
Kanton mit einer solchen unhaltbaren und schäd-
lichen Vorschrift. Die Bauersame würde sich ins 
eigene Fleisch schneiden. 

Wir möchten aber auch die übrigen Stimmfähigen, ab-
gesehen von den Landwirten, bitten, zahlreich zur Urne zu 
gehen und die Neuerung zu v e r w e r f e n . 

Wir hätten künftig in Obwalden z w e i verschiedene Höchst-
Zinssätze, den einen, 3'A »/», für die Landwirtschaft, und den 
andern, 5"/«, für alle übrigen Beschreibungen. Das würde 
zu unhaltbaren Zuständen führen. Kaum ein Rechtsgebiet 
eignet sich schlechter für Experimente als das Hypothekarwesen! 

Beiden wir beim bisherigen gesunden Rechtszustand und 
geben wir dem demagogischen Begehren einzelner Querköpfe 
den richtigen Laufpaß mit einem 

k r ä f t i g e n N e i n ! 

O b w a l d e n 

Z u r V o l k s a b s t i m m u n g v o m 1 . D e z e m b e r 
An d i e stimmfähigen O b w a l d n e r ! 

Was will das Gesetz über den turnerischen Vorunterricht? 
Sagen wir es mit kurzen Worten: 

Es will die Heranbildung einer gesunden, kräftigen 
und wehrhaften männlichen Jugend, welche den gei-
stigen und körperlichen Anforderungen der Zukunft 
gewachsen sein soll. 

Die private Existenz, Vaterland und Armee bedingen Männer 
von Mut, Kraft und Ausdauer. Bieten wir deshalb den 
Jungmännern Gelegenheit zu ihrer Ertüchtigung und Aus-
bildung. 

Ueberüngstliche Föderalisten haben in Verkennung der zeit-
bedingten Notwendigkeit das Referendum ergriffen. Leider be-
nützen auch staatsfeindliche Elemente den Anlaß, um ihre 
trüben Ziele zu erreichen. 

O b w a l d n e r ! Du bist.warmer Schützen- und Schwin-
gerfreund. Warum solltest du nicht auch ebenso warmer Be-
fürworter des turnerischen Vorunterrichtes sein? 

Alle Einwände der Gesetzesgegner in bezug auf religiöse 
und familienrechtliche Bedenken sind längst widerlegt und ent-
kräftet worden, deshalb sind hierüber keine Worte zu ver-
lieren. 

Stimmfähige Obwaldner! Folgen wir am 1. Dezember 
den wohlgemeinten Ratschlägen unserer obersten Landesbehör-

den! Seien wir wahre Eidgenossen, legen wir ein wohlüber-
legtes „Ja!" in die Urne! 

Obwaldner Aktionskomitee für den turnerischen 
Vorunterricht. 

Aus den Verhandlungen des Regierungsrats vom 23. 
November 1940. Zu den vom eidgenössischen Volkswirtschafts-
departement übermittelten Entwürfen a) eines Bundesrats-
beschlusses über die Abänderung der Lohnersatzordnung und 
der Verdienstersatzordnung, b) eines Bundesgesetzes über die 
Verwendung von Bleiweiß zum Anstrich, werden keine Be-
merkungen angebracht. 

An den Waldweg Hinterbergstraße—Alp Blas, der Teil-
same Lungern Dorf, ist ein ordentlicher Bundesbeitrag von 
25 % und ein zusätzlicher Bundesbeitrag von 10% zugesichert 
worden. 

Die Einwohnergemeinderäte werden eingeladen, darauf 
bedacht zu sein, daß bis zum nächsten Sommer wenn möglich 
in allen Gemeinden ein amtlicher Pilzkontrolleur zur Ver-
fügung steht. Diese Pilzkontrolle darf von den Gemeinden nur 
Personen übertragen werden, die über eine genaue Kenntnis 
der Pilze verfügen. 

Der Bürgergemeinderat Giswil ist nach wie vor der Auf-
fassung, daß für den Steinibach ein Perimeter zu bilden sei, 
der das gesamte Ueberflutungs- und das gesamte Einzugs-
gebiet umfasse. Die Angelegenheit wird nochmals an die 
kantonale Baukommission überwiesen. 

K a n t o n a l e B o l k s a W l n m u l i g 

vom 1 . Dezember 1 9 4 0 

Wollt I h r das Jnitiativbegehren be-
treffend Herabsetzung des Zinsfußes für 
Grundpfänder auf landwirtschaftl. Mund-
stücken annehmen? 

J a oder Nein? 

Antwort: 

N e i n 

N e u e s i n K i i r z e 

Der finnische Staatspräsident, Kyösti Kallio, der im 67. 
Altersjahre steht, hat aus Gesundheitsrücksichten seinen Rück-
tritt erklärt. Er ist seit 1937 Staatspräsident von Finnland. 

I n der Nähe von Sardinien kam es am Mittwoch zu einem 
Seegefecht zwischen britischen und italienischen See- und Luft-
streitkräften. Treffer auf beiden Seiten. 

Nach deutscher Meldung in der Nacht auf Freitag schwerer 
Bombenangriff auf Liverpool. Die Stadt stehe in Flammen. 

I n Rumänien wurden von Legionären 64 Parteigänger 
des alten Systems kurzerhand ohne Urteil im Gefängnis er-
schössen, darunter der frühere Ministerpräsident und Kriegs-
minister Argeseanu. Es stellt sich heraus, daß diese Erschießun-
gen ohne Befehl und gesetzwidrig erfolgt sind. Die Täter sollen 
verhaftet sein und streng bestraft werden. 

Der Verteidigungsminister von Aegypten, Junus Pascha, 
ist am Mittwoch im Eisenbahnzug an einem Herzleiden plötz-
lich gestorben. 

An der griechischen Front setzen die Italiener mit heftigen 
Gegenangriffen ein. 

Lord Rothermere, ein bekannter Zeitungsmann und Be-
sitzer des Blattes „Daily Mail", ist bei einem Erholungs-
aufenthalt auf den Bermudasinseln plötzlich gestorben. 

Der Vollzug der Beschlüsse des Kantonsrates vom 18. 
dieses Monats wird angeordnet. Zur Interpellation betreffend 
Lebensmittelversorgung werden Herr Landammann Jnfan-
ger, dem die Kriegswirtschaft unterstellt ist, und der Vor-
steher des Staatswirtschaftsdepartementes ihre Vernehmlas-
fnng an den Regierungsrat einreichen. 

Die den Kantonen zugeteilten Petrolkontingente haben 
eine sehr weitgehende Reduktion erfahren. Es werden die 
nötigen Anordnungen getroffen, damit die erhältliche Menge 
zur Deckung des allerdringendsten Bedarfes verwendet wird. 

Wegen der starken Verteuerung der Materialien usw. 
wird der Abonnementspreis des Amtsblattes für 1941 von 
Fr. 6.— auf Fr. 7.— erhöht. 

Mißbrauch eines Volksrechtes. 
(Korresp.) Die Z i n s f u ß i n i t i a t i v e darf als Miß-

brauch eines Volksrechtes bezeichnet werden. Da wird von ge-
wissen Hintermännern, die sich bis heute nicht haben zeigen 
dürfen, ein Begehren höchst leichtsinnig formuliert und dem 
bekannten Joseph Durrer, sog. Eduardisepp, übergeben damit 
er einige Unterschriften sammelt. Als der Kantonsrat zwei 
Unterzeichner in die vorbereitende Kommission wählte er-
klärten beide, sie ziehen die Unterschrift zurück, sie hätten sie 
aus Gefälligkeit abgegeben. An der Landsgemeinde hatte kein 
Unterzeichner den Mut, das Begehren zu verteidigen warum 
weil die Unterzeichner nur die Geschobenen sind und d i e 
w a h r e n U r h e b e r sich im Dunklen halten. Und wegen 
dieses Verhaltens haben Kanton und Gemeinde die Ehre, 
Hunderte von Franken für die Abstimmung auszulegen. 

Es hat sich wieder einmal gezeigt, welchen Fehler das 
Obwaldner Volk beging, als es der Landsgemeinde das Recht 
entzog, über die Gesetze abzustimmen. An der letzten Lands-
gemeinde wäre das Begehren haushoch verworfen worden, 
und der Staat hätte keine Kosten gehabt. Wenn d i e s e 
Politik, trotz der ungeheuer schweren Zeit, in Obwalden wieder 
aufblühen sollte, wäre allerdings aller Fortschritt unterbun-
den. D a s g e s u n d e U r t e i l d e s O b w a l d n e r s s o l l 
am S o n n t a g m i t e i n e r w u c h t i g e n V e r w e r -
f u n g d e r I n i t i a t i v e d e m o n s t r i e r e n ! 


